
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rattelsdorf, den 05.10.2022 

 

 
 Information zur Saison 2022/2023  
Liebe Mannschaftsführer,  
 
durch die aktuelle Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der Bayerischen Staatsregierung 
und deren Regelungen zum Sport steht einer ordentlichen Durchführung der Oberfrankenliga 
Saison aktuell nichts im Wege.  
Wenn in den nächsten Tagen und Wochen das Infektionsgeschehen weitere Auswirkungen auf 
die Durchführung der Oberfrankenliga hat, werde ich informieren.  
 
Im Falle positiver Test und/oder Quarantäne von Einzelschützen oder ganzer Mannschaften hat 
der Ligaausschuss folgende Regelung getroffen:  
 

1. Positiver Test von einem oder zwei Einzelschützen: In diesem Fall muss der/die 
Einzelschütze(n) durch einen Ersatzschützen ersetzt werden.   

   

2. Müssen 3 Stammschützen einer Mannschaft in Quarantäne und der Verein kann keinen 
Ersatz aufbringen, können die ausgefallenen Wettkämpfe bis zum Tag vor dem 
nächsten Wettkampftag auf gegenseitigen Besuch nachgeholt werden. Betroffene 
Mannschaft besucht die beiden anderen nach gegenseitiger Absprache. Im 
Ausnahmefall wird der komplette Wettkampftag abgesagt und wenn möglich nachgeholt. 

 

3. Für alle positiven Fälle und Quarantäneanordnungen müssen dem Ligaleiter Nachweise 
des Gesundheitsamtes oder einer offiziellen Teststation vorgelegt werden 
(Selbstauskünfte durch Selbsttest werden nicht anerkannt). Der Datenschutz wird 
hierbei beachtet.  

 

4. Sollte eine Mannschaft aufgrund Punkt 3 nur mit 4 Schützen antreten können, dann wird 
dies für diese Runde ausnahmsweise akzeptiert. Sollte dies beide Mannschaften 
betreffen und nach dem regulären Wettkampf würde es 2:2 stehen wird die stechende 
Paarung vom Ligaleiter ausgelost.  
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Weitere Regelungen für die Saison 2022/2023 
 

5. Die 30-Prozent-Regel für Stammschützen wird für die Runde 2022/23 außer Kraft 
gesetzt. 

 
6. Für die Runde 2022/23 wird die Regelung außer Kraft gesetzt, nach der Schützen aus 

niedrigeren Ligen maximal 2mal höherklassik aushelfen dürfen und sich mit dem dritten 
Aushelfen in der höheren Klasse festgeschossen haben.  

 
7. Stammschützen dürfen nicht in niedrigeren Klassen eingesetzt werden 

 

8. Dieses Vorgehen wurde mit den Gauen abgestimmt 
 

9. Schützen, die sich in höheren Klassen „festgeschossen“ haben, sind  in der Ofr.-Liga 
weiterhin startberechtig.  
 

10. Stammschützen aus höheren Ligen sind in der Ofr.-Liga nicht startberechtigt  
 

11. Sollte eine Mannschaft aufgrund von nachgewiesenen Coronafällen (siehe unter 1. und 
2.) einen Wettkampf nicht bestreiten können, werden die geplanten Wettkämpfe mit 0:2 
Mannschaftspunkten und 0:5 Einzelpunkten gewertet. Eine Anwendung der Regel 8.1 
der Ligaausschreibung erfolgt nicht! 
 

12. Für die Punkte 5.; 6. und 9. muss wie unter 3. beschrieben nachgewiesen werden, dass 
ein oder mehrere Stammschützen durch Corona „ausgefallen“ sind. Diese Regelungen 
dürfen nicht in Anspruch genommen werden um Urlaub, Leistungstief, etc. zu 
kompensieren! 

 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 


